
• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTER FüR 

INNERES 
Or. Caspar EINEM 
30.141./52-111/16/95 

An den 
Präsident.en des 
Nat1.onalrates 
Dr. Heinz FISCHER 
Parlament. 
.10.1 7 WIEN 

A-1014 Wien, Herrengasse 7 
Tel. (++43)-1-53126/2452 
Telefax-Nr.53126-2240 
OVR: 0000051 

XIX. GP..,NJ4 
/{'{-°5IM 

t995 -09- 1 2 

m /18,,(0 IJ 

Wien, am 29. August 1995 

Die Abgeordneten Mag. Terezlja Stols1ts l Freundinnen lind 

Freunde haben an mich am .1.4.7.1995 die schriftliche Anfrage Nr. 

1810/.J-NR/1995 betreffend "die Absr.htebung von Staat.sangehörigen 

der Repub 1 i k Bosn i en-Herzegowi na" mi t fo 1 gendem Wor t;1 an t. ger i ch­

tet: 

".1. Wieviele Staatsangehörige der Republik Bosnien-Herzegowina 

wurden 1994 tatsär.hltr.h abgesr.hoben, wieviele in Sr.hubhaft. 

genommen? 

2. Können Sie ausschließen, daß es sich dabei um Flüchtlinge 

handelte? 

3. Wieviele Staat.sangehöri.ge der Republik Bosnien-Herzegowina 

wurden 1.994 nar.h Bosnten-Herzegowina abgesr.hoben? 

4. Wie erklären Sie sich die Tatsache, daß in der AB 6965 der 

letzten GP eine Aufsr.hlüsselung der Sr.hubhäftlinge nar.h der 

St.aatsangehörigkeit zwar für die Bundesländer, nicht. aber für 

Wien mörrlir.h war, während tn der AB 695 der XIX. GP plötzlir.h 

für den se] ben Ze i. traum eine Au f sch 1 üs se] ung der Schubhäf t.l j n­

ge nar.h der Staatsangehöri.gkei.t ntr.ht für die BundesUinder l 

dafür aber für Wien möglich war? 
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5. Wieso werden Fliichllinge aUR der Republik BORnien-Herzegowina 

üherhaupt i.n Schuhhafl genommen und bls zu 6 Monat.en anßehal­

len, wo doch eine Abschiebung nach Bosnien nicht zUlAssig 

ist'?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Elnleilend halt.e ich fest, daß die mir vorgelegt.en Statisti­

ken von mir als dem für das Gesamtressort Verantwortlichen nicht 

tn jeder Detai.l.z1ffer kontroll1erhar stnd, zumal sfe auf Grund 

der Anfrage unter großem Zeitdruck von den Mitarbeitern neben 

threr e1gentlichen Amtstätigkeit erstellt we~den mUßten. Ich kann 

mich daher insoweit nur auf die mir vorgelegten Zahlen stützen, 

die nur so detatlliert sein können, als bei den jewelligen Behör­

den Unterlagen vorhanden waren öder deren Aufbereitung ohne gra­

vierende Beeinträchtigung des Diensthetriehes möglich war. 

ZlLFrage 1: 

Im Jahre 1994 wurden 212 Staatsangehörige der Republik Bosni­

en-Herzegowina abgeschoben. 

Auf Grund des mi r vor li Agenden Ber ich tes verfügt die Bundes­

polizeidirektion Wien über keine St.at.istik betreffend die Staats­

angehörigkeit von Schubhäftlingen. In den anderen BundeslAndern 

waren 1m .Jahre 1.994 insgesamt 553 Staatsangehörige aus Bosnien­

Herzegowina in Schubhaft. 

Z'~L.E.r._<:! g~_._?-_L 

Laut mir vorliegenden Berichten handelte es sich bei den 

ahgeschobenen Staatsangehör1gen der Republ i.k Bosnhm-H{-~rzegowina 

um keine Flüchtlinge. 

7~LE.~<:!K~ __ 0,,; .. 

Mangels Statistik ist eine Aufgliederung nach den jeweiligen 

Zielstaaten der Abschiebung nicht möglich. 

Zu Fra~I.L~_ 

Ich verweise auf die ergangenen ei9leitenden Bemerkungen in 

den hier bezeichneten Anfragebeantwortllngen. Wie bereits bei der 

Antwort zu der Frage] erwähnt, verfügt die Bundespolizeidirekti-
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on Wien über keine statistischen AUfzeichnungen betreffend die 

Staatsangehörigkeit von Schubhäftlingen, jedoch werden Jahressta­

tistiken über die jeweilige Staatsangehörigkeit der abgeschobenen 

Fremden geführt, 

Zu Frage_~_.:.. 

Staatsangehörige von Bosnien-Herzegowina werden auf Grund 

krimtneller Delikte zur Sicherung des Verfahrens zur Erlassung 

eines Aufenthaltsverbotes bzw, zur Sicherung der Abschiebung oder 

Zurückschtebung in jenen Fällen, bel. denen eine illegale Einreise 

über die slowenisch-österreichische Grenze sowie aus llngarn er­

folgte, i.n Schuhhaft genommen, Demnach i.st ei.np- Ahschlebung In 

die Republik Bosnien-Herzegowina in besonders gelagerten Fällen 

unter Bp-rücksi.chtigung von Refoulementverhotsgründen zlllässi.g und 

entspricht der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu ft 54 

Fremdengesp-tz, 
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